Curriculum fiir das Masterstudium Europiische Ethnologie (Version 2019)

Englische ﬁbersetzung: European Ethnology

Der Senat hat in seiner Sitzung am [Datum TT.MM.JJJJ] das von der gemaB § 25 Abs 8 Z 3
und Abs 10 des Universitiatsgesetzes 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten Curricular-
kommission am [Datum TT.MM.JJJJ] beschlossene Curriculum fiir das Masterstudium Eu-
ropiische Ethnologie (Version 2019) in der nachfolgenden Fassung genehmigt.

Rechtsgrundlagen sind das Universititsgesetz 2002 und der Studienrechtliche Teil der Sat-
zung der Universitat Wien in der jeweils geltenden Fassung.

§ 1 Studienziele und Qualifikationsprofil

(1) Das Ziel des Masterstudiums Europdische Ethnologie an der Universitdt Wien ist es, auf-
bauend auf das Bachelorstudium, den erworbenen Informationsstand um fachspezifische
Fragen und Interessensfelder der empirischen Kulturwissenschaft zu erweitern und zu vertie-
fen. Es werden zum einen Kenntnisse iiber die jeweiligen historischen Hintergriinde und ge-
genwartigen Dispositionen alltiglicher Praxis und kultureller Erscheinungsformen von Ge-
sellschaft und zum anderen Fihigkeiten in theoriegestiitzter Methodik und Arbeitsweise
vermittelt. Die Kompetenz zur Entwicklung eigener Fragestellungen und deren selbstiandige
Bearbeitung gehoren zu den wichtigsten Zielen des Masterstudiums, das der Vertiefung der
Forschungskompetenz und der Berufsqualifizierung dient.

(2) Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Europaische Ethnologie an der
Universitdt Wien sind befihigt, eine wissenschaftliche Forschung in allen Arbeitsschritten
durchzufithren und angemessen darzustellen. Sie besitzen Kenntnisse, die es ihnen iiber die
thematische Breite des im Bachelorstudium bereits erworbenen Wissens hinaus erlauben, an
aktuelle fachspezifische Forschungsdiskussionen anzukniipfen. Sie verfiigen iiber die Fahig-
keit, eigene Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Sachverhalte innerhalb der wissen-
schaftlichen wie auch der breiteren Offentlichkeit zu vermitteln und sich so fiir eine akademi-
sche Laufbahn und fiir all jene Berufsbereiche zu qualifizieren, in denen selbstindiges wis-
senschaftliches Arbeiten als Kompetenz gefordert ist. Sie sind befahigt zum wissenschaftli-
chen Arbeiten in Kontexten der empirischen Kulturwissenschaft sowie zur beruflichen Praxis
in verschiedensten Feldern der Kulturarbeit (wie Medien, Museen, Archiven etc.).

§ 2 Dauer und Umfang

(1) Der Arbeitsaufwand fiir das Bachelorstudium Europiische Ethnologie betragt 120 ECTS-
Punkte. Das entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von vier Semestern.

(2) Das Studium ist abgeschlossen, wenn 120 ECTS-Punkte gemaf3 den Bestimmungen in den
Pflichtmodulen positiv absolviert wurden.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kom-
menden Bachelorstudiums oder eines fachlich in Frage kommenden Fachhochschulbachelor-
studienganges oder eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inlandi-
schen oder auslandischen postsekundiren Bildungseinrichtung voraus.

(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium , Europiische Ethnologie”
an der Universitat Wien.

(3) Wenn die Gleichwertigkeit grundsétzlich gegeben ist und nur einzelne Ergianzungen auf
die volle Gleichwertigkeit fehlen, konnen zur Erlangung der vollen Gleichwertigkeit zusatzli-



che Lehrveranstaltungen und Priifungen im AusmaB von maximal 30 ECTS-Punkten vorge-
schrieben werden, die im Verlauf des Masterstudiums zu absolvieren sind.

§ 4 Akademischer Grad

Absolventinnen bzw. Absolventen des Masterstudiums Europiische Ethnologie ist der aka-
demische Grad ,Master of Arts“ — abgekiirzt MA — zu verleihen. Im Falle der Fiihrung ist
dieser akademische Grad dem Namen nachzustellen.

§ 5 Aufbau — Module mit ECTS-Punktezuweisung

(1) Uberblick

Pflichtmodule:

»Medien, Diskurse und Reprasentationen®, 13 ECTS
»~Raum-Zeit-Konfigurationen®, 13 ECTS
sAlltagskulturelle Praxen und Bedeutungen®, 13 ECTS
,Wissen und Materialitat“, 12 ECTS

»~Methodologie und Arbeitsfelder®, 15 ECTS
sForschungsprojekt“, 24 ECTS

~Master”, 5 ECTS

Masterarbeit, 19 ECTS

Masterpriifung, 6 ECTS

(2) Modulbeschreibungen

Mi1oo

ECTS-Punkte
13 ECTS

Pflichtmodul ,,Medien, Diskurse und Re-
priasentationen“

Teilnahme-
voraussetzung

Keine

Modulziele

Studierende kennen Ansitze der empirischen Kulturwissenschaft zur
Analyse von Diskursen und Reprisentationen. Sie sind informiert
iiber empirisch-kulturwissenschaftliche Untersuchungen von Alltags-
kommunikation und verstehen die gesellschaftspolitische Konstrukti-
on und Wirkmacht von Reprasentationen. Sie verfiigen iiber Kompe-
tenz im Bereich der kulturwissenschaftlichen Medienforschung.

Modulstruktur

SE ,Medien, Diskurse und Représentationen, 8 ECTS, 2 SSt., pi

Je nach Angebot VU ,Medien, Diskurse und Représentationen®, 5
ECTS, 2 SSt. pi

Oder VO ,Medien, Diskurse und Reprasentationen®, 5 ECTS, 2 SSt.,
npi

Leistungs-
nachweis

Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen Lehrveran-
staltungspriifungen und priifungsimmanenten Lehrveranstaltungen
(npi oder pi) (insgesamt 13 ECTS).

Mz2oo0

ECTS-Punkte
13 ECTS

Pflichtmodul ,,Raum-Zeit-Konfigurationen*

Teilnahme-
voraussetzung

Keine

Modulziele

Studierende verstehen Prozesse der Raumproduktion und sind ver-
siert im Umgang mit Konzepten zeitlicher Dimensionierungen. Sie
erkennen kulturelle Phinomene in ihren raumlichen Verflechtungen
und konnen diese in historische und gegenwartsorientierte Kontexte
einordnen. Dabei verfiigen sie liber die Kompetenz, alltagsweltliche
kulturelle und soziale Praxen stets in Aushandlung mit dariiber hin-
ausweisenden Bedingungen, Strukturen und Ordnungen zu begreifen.

Modulstruktur

SE ,,Raum-Zeit-Konfigurationen“, 8 ECTS, 2 SSt., pi




Je nach Angebot VU ,,Raum-Zeit-Konfigurationen®, 5 ECTS, 2 SSt., pi
Oder EX , Raum-Zeit-Konfigurationen®, 5 ECTS, 2 SSt., pi

Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen priifungsim-

nachweis manenten Lehrveranstaltungen, pi ( 13 ECTS).

M300 Pflichtmodul ,,Alltagskulturelle Praxen und | ECTS-Punkte
Bedeutungen* 13 ECTS

Teilnahme- Keine

voraussetzung

Modulziele Studierende kennen praxeologische Zugange der empirischen Kultur-
wissenschatft, die Kultur als Prozess und Ausdruck von Aushandlung
und Konflikt begreift. Sie sind in der Lage, alltagliche Sinn- und Be-
deutungskonstruktionen innerhalb ihrer jeweiligen gesellschaftlichen
und historischen Kontexte zu reflektieren. Sie sind informiert iiber
gegenwartige wie vergangene Lebensstile und Sinnkonzepte.

Modulstruktur SE ,Kulturelle Praxen und Bedeutungen im Alltag“, 8 ECTS, 2 SSt., pi
Je nach Angebot VU , Kulturelle Praxen und Bedeutungen im Alltag",
5 ECTS, 2 SSt., pi
Oder EX ,Kulturelle Praxen und Bedeutungen im Alltag”, 5 ECTS, 2
SSt., pi

Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen priifungsim-

nachweis manenten Lehrveranstaltungen, pi ( 13 ECTS).

Mgoo0 Pflichtmodul ,,Wissen und Materialitat“ ECTS-Punkte

12 ECTS

Teilnahme- Keine

voraussetzung

Modulziele Studierende kennen empirisch-kulturwissenschaftliche Ansitze der
Wissensforschung, die Wissen als Praxis, Ressource, Format und Dis-
positiv greifbar machen. Sie haben Kenntnis tiber die Materialisierung
und Verkorperung von Wissen. Sie verstehen die unterschiedlichen
Praktiken und Verortungen von Wissensproduktion aus der Perspek-
tive der Alltagskulturanalyse und sind befahigt zur Reflexion der eige-
nen Wissens- und Wissenschaftspraxis.

Modulstruktur SE ,Wissen und Materialitat, 8 ECTS, 2 SSt., pi
VU ,Wissen und Materialitit“, 4 ECTS, 2 SSt., pi

Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen priifungsim-

nachweis manenten Lehrveranstaltungen, pi (12 ECTS).

Ms5o00 Pflichtmodul ,,Methodologie und Arbeits- ECTS-Punkte
felder 15 ECTS

Teilnahme- Keine

voraussetzung

Modulziele Studierende sind geiibt in der Auseinandersetzung mit methodologi-
schen Fragen und Debatten im Fach und haben Einblick in interdis-
ziplindre Arbeitszusammenhinge sowie exemplarische berufliche Ar-
beitsfelder. Sie besitzen Kompetenz zur Reflexion und Vermittlung
kulturwissenschaftlicher Forschung und sind vertraut mit gesell-
schaftlichen Anwendungsbeziigen.

Modulstruktur SE Methodologie, 8 ECTS, 2 SSt., pi
VU Institutskolloquium, 4 ECTS, 2 SSt., pi
UE Arbeitsfelder, 3 ECTS, 2 SSt., pi

Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen priifungsim-

nachweis manenten Lehrveranstaltungen, pi (15 ECTS).

M600 Pflichtmodul ,,Forschungsprojekt“ ECTS-Punkte

24 ECTS




Teilnahme- Keine
voraussetzung
Modulziele Studierende besitzen Erfahrung in wissenschaftlicher Forschungspra-
xis in einer Projektgruppe von der gemeinsamen Planung iiber die
Durchfiihrung bis hin zur Prasentation der Forschungsergebnisse. Sie
sind fiir die eigenstandige Tatigkeit in Wissenschaft und Forschung
qualifiziert.
Modulstruktur SE ,,Projekt I, 8 ECTS, 2 SSt., pi
UE, , Forschungswerksstatt“, 4 ECTS, 2 SSt., pi
SE ,,Projekt I1%, 2 SSt., 8 ECTS, pi
UE , Deutungs- und Schreibwerkstatt®, 4 ECTS, 2 SSt., pi
Modulinterne Voraussetzungen:
SE ,,Projekt I und UE ,Forschungswerkstatt“ sind Voraussetzung fiir
den Besuch von SE ,,Projekt I1“ und UE ,Deutungs- und Schreibwerk-
statt®.
Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen priifungsim-
nachweis manenten Lehrveranstaltungen, pi (24 ECTS).
M700 Pflichtmodul ,,Master* ECTS-Punkte
5 ECTS
Teilnahme- Der Abschluss von mindestens 5 Modulen ist Voraussetzung fiir den
voraussetzung Besuch von SE ,Seminar zur Abschlussarbeit”.
Modulziele Das Modul dient dem Verfassen der schriftlichen Masterarbeit und
der Vorbereitung auf die das Studium abschlieBende Masterpriifung.
Modulstruktur SE ,Seminar zur Abschlussarbeit“, 5 ECTS, 2 SSt., pi
Leistungs- Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen priifungsim-
nachweis manenten Lehrveranstaltung, pi (5 ECTS).

§ 6 Masterarbeiten

(1) Die Masterarbeit dient dem Nachweis der Befahigung, wissenschaftliche Themen selb-
standig inhaltlich und methodisch angemessen zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung der Mas-
terarbeit ist so zu wiahlen, dass fiir die Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs
Monaten moglich ist.

(2) Das Thema der Masterarbeit ist aus einem der Pflichtmodule zu entnehmen und mit einer
Betreuerin/einem Betreuer abzusprechen. Soll ein anderer Gegenstand gewahlt werden oder
bestehen beziiglich der Zuordnung des gewdhlten Themas Unklarheiten, liegt die Entschei-
dung iiber die Zulassigkeit beim studienrechtlich zustiandigen Organ.

(3) Die Masterarbeit hat einen Umfang von 19 ECTS-Punkten.
§ 7 Masterpriifung

(1) Voraussetzung fiir die Zulassung zur Masterpriifung ist die positive Absolvierung aller
vorgeschriebenen Module und Priifungen sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit.

(2) Die Masterpriifung ist eine

- Defensio einschlieBlich einer Priifung iiber das wissenschaftliche Umfeld der Masterarbeit
sowie eine Priifung, die ein weiteres Fach umfasst. Dieses Priifungsfach ist aus den Pflicht-
modulen ,Medien, Diskurse und Reprasentationen®, ,Raum-Zeit-Konfigurationen®, ,,Alltags-
kulturelle Praxen und Bedeutungen®, ,Wissen und Materialitat“ zu wahlen. Die Beurteilung
erfolgt gemaB den Bestimmungen der Satzung.

(3) Die Masterpriifung hat einen Umfang von 6 ECTS-Punkten, beide Teile der Defensio
werden mit je 3 ECTS bewertet.




§ 8 Mobilitiat im Masterstudium

Ein Studienaufenthalt im Ausland von 1 bis 2 Semestern wird empfohlen. Die Anerkennung
der im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das studienrechtlich zustandige
Organ.

§ 9 Einteilung der Lehrveranstaltungstypen

(1) Fiir nicht-priifungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen werden folgende Lehrveranstal-
tungstypen festgelegt:

Vorlesung (VO): Vorlesungen dienen der Wissensvermittlung durch Vortrag mit interaktiven
Elementen in einer Verkniipfung von Priasenz- und Selbststudium. Die Wissensvermittlung
erfolgt durch Vortrag der Lehrenden und die Priifungen finden in einem einzigen Priifungs-
akt statt, der schriftlich oder miindlich durchgefiihrt werden kann.

(2) Priifungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden als folgende Lehrveranstaltungsty-
pen angeboten:

Ubung (UE): Ubungen dienen der Anwendung von bereits erworbenem Wissen, der Ein-
iibung und Perfektionierung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fahigkeiten. Die Beurteilung
setzt aktive Mitarbeit der Studierenden in Form von miindlichen und/oder schriftlichen Bei-
tragen voraus.

Vorlesung mit Ubung (VU): Der Verbund aus Vorlesungen und Ubungen besteht aus Vorle-
sungs- und Ubungsteilen. Er dient der Wissensvermittlung durch Lektiire und Vortrag der
Lehrenden mit interaktiven Elementen. Hier erworbenes Wissen wird im Ubungsteil in
schriftlichen und miindlichen Aufgaben geiibt und, angewendet und perfektioniert. Als Leis-
tungsnachweis sind mehrere Teilleistungen zu erbringen, die schriftlich und miindlich zu
absolvieren sind.

Seminar (SE): Seminare dienen der Reflexion und Diskussion spezieller wissenschaftlicher
Fragestellungen unter Beriicksichtigung aktueller Fachliteratur und Forschungsfragen. Von
den Teilnehmenden sind eigene Beitrage zu erbringen, die eigenstindige Fragestellungen,
Datenerhebung, Quellenbearbeitung und Auswertung umfassen.

Exkursion (EX): Exkursionen dienen der Veranschaulichung und dem besseren Verstandnis
durch Erkunden und Kennenlernen von Forschungsthemen vor Ort. Die Beurteilung setzt
aktive Mitarbeit der Studierenden in Form von miindlichen und schriftlichen Beitragen und
die Erstellung einer eigenstandigen schriftlichen Arbeit voraus.

§ 10 Teilnahmebeschrinkungen und Anmeldeverfahren

(1) Fiir die folgenden Lehrveranstaltungen gelten die hier angegebenen generellen Teilnah-
mebeschrankungen:

Bei priifungsimmanenten Lehrveranstaltungen gilt eine Teilnahmebeschriankung auf 25 Stu-
dierende, mit Ausnahme von Vorlesungen mit Ubungen (VU), bei diesen gilt eine Teilnah-
mebeschrankung auf 60 Studierende.

(2) Die Modalitaten zur Anmeldung zu Lehrveranstaltungen und Priifungen sowie zur Verga-
be von Platzen fiir Lehrveranstaltungen richten sich nach den Bestimmungen der Satzung.

§ 10 Priifungsordnung

(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen



Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die erforderlichen Ankiindigungen
gemal den Bestimmungen der Satzung vorzunehmen.

(2) Priifungsstoff

Der fiir die Vorbereitung und Abhaltung von Priifungen mafBgebliche Priifungsstoff hat vom
Umfang her dem vorgegebenen ECTS-Punkteausmal3 zu entsprechen. Dies gilt auch fiir Mo-
dulpriifungen.

(3) Priifungsverfahren
Fiir das Priifungsverfahren gelten die Regelungen der Satzung.

(4) Erbrachte Priifungsleistungen sind mit dem angekiindigten ECTS-Wert dem entspre-
chenden Modul zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulassig.

(5) Verbot der Doppelverwendung

Lehrveranstaltungen und Priifungen, die bereits fiir ein anderes Pflicht- oder Wahlmodul
dieses Studiums absolviert wurden, konnen in einem anderen Modul desselben Studiums
nicht nochmals verwendet werden. Dies gilt auch bei Anerkennungsverfahren.

§ 11 Inkrafttreten

Dieses Curriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universitat Wien mit
1. Oktober 2019 in Kraft.

§ 12 Ubergangsbestimmungen

(1) Dieses Curriculum gilt fiir alle Studierenden, die ab Wintersemester 2019/20 das Studium
beginnen.

(2) Wenn im spiteren Verlauf des Studiums Lehrveranstaltungen, die auf Grund der ur-
spriinglichen Studienpldne bzw. Curricula verpflichtend vorgeschrieben waren, nicht mehr
angeboten werden, hat das nach den Organisationsvorschriften der Universitit Wien stu-
dienrechtlich zustindige Organ von Amts wegen (Aquivalenzverordnung) oder auf Antrag
der oder des Studierenden festzustellen, welche Lehrveranstaltungen und Priifungen anstelle
dieser Lehrveranstaltungen zu absolvieren sind.

(3) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, konnen sich jeder-
zeit durch eine einfache Erklarung freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unter-
stellen.

(4) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums dem vor Erlassung
dieses Curriculums giiltigen Mastercurriculum Europidische Ethnologie (MBl. vom
17.03.2008, 15. Stiick, Nr. 101 idgF) unterstellt waren, sind berechtigt, ihr Studium bis langs-
tens 30.11.2021 abzuschlieBen.

(5) Das nach den Organisationsvorschriften studienrechtlich zustandige Organ ist berechtigt,
generell oder im Einzelfall festzulegen, welche der absolvierten Lehrveranstaltungen und
Priifungen fiir dieses Curriculum anzuerkennen sind.



Anhang

Empfohlener Pfad durch das Studium:

Semester Modul Lehrveranstaltung ECTS ECTS /
LV Sem.
gesamt
1. Semester | Medien, Diskurse | SE 8
und Reprisenta-
tionen
Raum-Zeit- VU oder EX 5
Konfigurationen
Alltagskulturelle | SE 8
Praxen und Be-
deutungen
Wissen und Mate- | VU 4
rialitit 29 ECTS
Methodologie und | VU 4
Arbeitsfelder
2. Semester |Reprisentationen, |[VU oder VO 5
Diskurse und Medi-
en
Raum-Zeit- SE 8
Konfigurationen
Alltagskulturelle VU oder EX 5
Praxen und Be-
deutungen 30 ECTS
Forschungsprojekt |SE Projekt I, 8+4
UE Forschungswerkstatt
3. Semester |Forschungsprojekt |SE Projekt II, 8 +4
UE Deutungs- und Schreibwerkstatt
Wissen und MateriH SE 8 31 ECTS
alitat
Methodologie und|SE, VU 8+3
Arbeitsfelder
4. Semester [Master Seminar zur Abschlussarbeit 5 30 ECTS
Masterarbeit 19
Masterpriifung 6
Gesamt ECTS-Punkte 120 ECTS
Englische Ubersetzung der Titel der Module:
Deutsch English
Pflichtmodule Compulsory modules
Medien, Diskurse und Reprasentationen Media, Discourse and Representation
Raum-Zeit-Konfigurationen Space-Time Configurations
Alltagskulturelle Praxen und Bedeutungen Cultural Practices and Semiosis in Everyday

Life

Wissen und Materialitat

Knowledge and Materiality

Methodologie und Arbeitsfelder Methodology and Fields of Work
Forschungsprojekt Research Project
Master Master



Autor
Wird vom Terminologieteam geprüft werden.


